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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13;

AVG §37;

VwRallg;

Rechtssatz

Liegt eine ausdrückliche, widerspruchsfreie, eindeutige und insoweit nicht auslegungsbedürftige Parteienerklärung

vor, so ist die Beh weder berechtigt noch verp8ichtet, eine von der Partei tatsächlich nicht abgegebene Erklärung aus

der Erwägung als erstattet zu 9ngieren, daß der Kontext des Parteienvorbringens die Erstattung der nicht

abgegebenen Erklärung nach behördlicher Beurteilung als notwendig, ratsam oder empfehlenswert erscheinen lasse

(Hinweis E 24. 04 1998, 96/21/0306; E 08.04.1992, 91/13/0123).
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